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FAQs zur Kassensicherungsverordnung. 
Wichtige Infos für Vermieter.

File-Alt  Die wichtigsten Inhalte der KassenSichV?

•	 Datenspeicher: Die Sicherheitseinrichtung (TSE) vermerkt jede 
Transaktion auf einem internen Speicher und übermittelt sie als 
Code zurück an die Kasse. Dieser Code wird auf dem Kassenbe-
leg vermerkt und sämtliche Daten werden in einem unveränder-
baren Protokoll gespeichert. Dieses Protokoll ist für das Finanz-
amt exportierbar.

•	 Belegausgabepflic t: Bei jeder Geldeinnahme muss ein ge-
druckter Beleg ausgehändigt werden.

Anmeldung beim Finanzamt: Jede Registrierkasse muss mit ihrer 
Seriennummer beim Finanzamt angemeldet werden.

File-Alt  Was ändert sich für mich als Vermieter?

Die bestehende Registrierkasse muss um die Sicherheitseinrichtung als 
Hardware oder Software ergänzt werden. Je nach gewählter Option fallen 
dafür zusätzliche Kosten an. 

Bei jeder Geldeinnahme muss ein Beleg gedruckt und dem Gast überge-
ben werden. Alle Belege werden online direkt an das Finanzamt übermittelt 
und mit einer digitalen Signatur versehen. Dadurch wird jede Änderung an 
den Belegen digital vermerkt und Bar-Einnahmen sind kontrollier- und nach-
weisbar. Es ist ein manipulationssicheres Journal zu führen, denn handge-
führte Kassenbücher oder Excel-Tabellen reichen nicht mehr aus. 

Cash-Register  Muss ich eine neue Registrierkasse kaufen?

Nein, nicht zwingend. Besitzen Sie schon eine Registrierkasse, dann können 
Sie bei Ihrem Kassen-Anbieter um die Erweiterung der technischen Sicher-
heitseinrichtung (TSE) anfragen.

Was ist die Kassensicherungsverordnung?
Die Kassensicherungsverordnung ist eine Verordnung des Finanzministe-
riums, um Manipulationen an Registrierkassen zu verhindern. Ab 1.1.2020 
müssen Registrierkassen mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
ausgestattet sein. Diese gibt es entweder als Hardware oder als Software 
bzw. Cloud-Lösung.

Kassensicherungsverordnung 2020
In Deutschland besteht grundsätzlich keine gesetzliche Registrierkassen-
pflic t. Bei der Nutzung elektronischer Kassensysteme gilt es allerdings seit 
dem Jahr 2017, die Richtlinien der GoBD („Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“) einzuhalten und spezielle 
Dokumentationspflic ten zu erfüllen. Seit 2018 steht es Behörden frei, Un-
ternehmen jederzeit im Rahmen einer „Kassennachschau“ dahingehend zu 
prüfen, ob das elektronische Kassensystem GoBD-konform ist und auch ord-
nungsgemäß genutzt wird. Ab 1.1.2020 kommen mit der Kassensicherungs-
verordnung neue Auflagen hinzu, die egistrierkassen erfüllen müssen.

Aber was steckt dahinter?
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JULIA  – die v irtuelle Rezeptionist in

tv  Ist eine Hardware- oder Software-Lösung besser?

Als Vermieter haben Sie die freie Wahl, ob Sie die technische Sicherheits-
einrichtung als zusätzliche Hardware kaufen oder mit einer webbasierten 
Cloud-Lösung (wie zB.: jener von easybooking) arbeiten. Voraussetzung ist 
die technische Funktionalität zur Erfüllung der Kassensicherungsverord-
nung, sowie die sichere Erreichbarkeit für jeden Abschluss einer Transaktion.  
 
Der Vorteil der webbasierten Lösung ist die schnelle, bequeme und einfa-
che Anbindung ohne jegliche Installation. Auch easybookings JULIA zählt zu 
den Systemen, die alle Standards der Kassensicherungsverordnung durch 
eine im Internet gehostete Lösung erfüllt.

MONEY-BILL  Was gilt als Barumsatz?

Neben der klassischen Barzahlung gelten vor Ort erfolgte Zahlungen mit 
EC-Karte, Kreditkarte oder durch einen Gutschein als Barzahlung. Voraus-
gesetzt, diese finden bei Ihnen im Betrieb statt (sogenannte POS – Point of 
Sale Zahlungen). Methoden wie z.B.: Paypal werden nicht dem Barumsatz 
zugeordnet.

EYE  Sieht das Finanzamt meine Barumsätze?

Nein. Solange das Ministerium keine Prüfung anordnet, greift niemand ei-
genständig auf Ihr Datenerfassungsprotokoll zu. Erst im Falle einer Prüfung 
bei Ihnen vor Ort wird dieses eingefordert und darauf zugegri� en.

  Erfüllt easybooking die Kassensicherungsverordnung?

Ja natürlich! Unser Team bietet Vermietern und Gastgebern jeder Größen-
ordnung mit JULIA eine einfache und kostengünstige Lösung, um die Auf-
lagen der Kassensicherungsverordnung zeitgerecht zu erfüllen!
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